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§ 44 00. KWO § 44

006. KWO - 06. Kommunalwahlordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

(1) Im Gebdaude des Wahllokales und in einem von der Gemeindewahlbehdrde, in Stadten mit eigenem Statut von der
Stadtwahlbehdrde, spatestens am 14. Tag vor der Wahl zu bezeichnenden Umkreis ist am Wahltag jede Art der
Wahlwerbung, insbesondere durch Ansprachen an die Wahler, durch Anschlag oder Verteilen von Wahlaufrufen oder

von Kandidatenlisten und dgl., jede Ansammlung sowie das Tragen von Waffen jeder Art verboten.

(2) Das Verbot des Tragens von Waffen bezieht sich nicht auf jene Waffen, die am Wahltag von offentlichen, im
betreffenden Umbkreis im Dienst befindlichen Sicherheitsorganen nach ihren dienstlichen Vorschriften getragen

werden massen.
(3) AuBerhalb der Verbotszone sind Wahlwerbungen verboten, die innerhalb der Verbotszone gehort werden kénnen.

(4) Liegt das Wahllokal einer Gemeinde im Gebiet einer anderen Gemeinde, hat deren Gemeindewahlbehdrde die
Verbotszone Uber Ersuchen jener Gemeindewahlbehdrde, die die Einrichtung des Wahllokals verfligt hat, festzulegen.
(Anm: LGBI. Nr. 43/2001)

In Kraft seit 01.07.2001 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=43/2001&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 44 Oö. KWO § 44
	Oö. KWO - Oö. Kommunalwahlordnung


